
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/2/17 2002/06/0122
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.2004

Index

20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

MRG §30 Abs2 Z15;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass das betre ende Wohnhaus aus drei oberirdischen Geschossen und dem

projektgegenständlichen Dachgeschoß besteht und die beabsichtigte Wohnraumvermehrung unter Abzug der zwei

bereits bestehenden Objekte eine Vermehrung lediglich um zwei Wohnungen beträgt. Diese Anzahl neu gescha ener

Wohnungen entspricht angesichts der Größe des Objekts nicht dem Erfordernis einer nicht nur geringfügigen

Vermehrung des Wohnraums nach § 30 Abs. 2 Z 15 MRG.
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